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pte Pwtiwtt titer
„Sdjuli her AvlicitöiuiUtgrn bet

war brttt #rabrtt |late itt ^tttertt.
(gortfefcung.)

®ie Arbeitgeber.
2)er Arbeiter fommt, fucgt um Arbeit nacg unb

roirb eingeteilt gu bett üblichen SBebingungen.
Siadg einer 3eit paffen ibm biefe IBebtngungen nidgt

megr, fei eS, bafj er roirflicg ©runb gur Ungufrieben»
ï>eit E)abe, fei eS, baft igm biefe üon britter Seite bei=

gebraut »erbe. Sr fann fid) mit bem Arbeitgeber nidgt
einigen.

Éiun foïïte man meinen, bie eingige Söfung fei,
bag baS AnfteEungSbergältnis aufgöre. SBenn ber Ar»
beiter feinen Sogn ergalten gat, fo gat er Pom Arbeit«
geber nidgtS megr gu forbern. ®ie Singaltung einer
ebentueEen SünbigungSpflidgt immer borauSgefegt.

Sîun fommt aber ber Arbeiter unb jagt: 3cg roiü
nidgt megr gu ben gleidgen 33ebingungen arbeiten, idg

roiE aber audg nidgt fort. 3cg mit! biefe unb biefe
SBefferfteflung, unb menn bu mir fie nidgt freiroiEig ge=

roägrft, roerben idg unb meine Sameraben bieg fdgäbigen
burdg ©eroaltmittel, bis bu mürbe bift, borab baburdg,
bag mir gemaltfam berginbern, bag anbere Arbeiter
an unfere Stelle treten. ®aS ift Streif, unb Streif
ift erlaubt.

3)a ftnb mir ja glüdflidg bei bem berügmten Siecgt
auf ben Streif angelangt.

©eroift gat ber Arbeiter bas Steegt auf ben Streif,
fofern bamit einfaeg bie Arbeitseinteilung
gemeint ift unb berfelben feine SiinbigungS»
pflidgt entgegenftegt.

3n tegterem galle ift ber AuSftänbige roegen ®er=
tragSbrucg Scgabenerfag fdgulbtg.

3m SBaufadg beftegt auf unferem ißlage feine Sün»
bigungSpfïidgt unb mir fönnen beSgalb ben Arbeitern
nidgt bermegren, bie Arbeit plöglicg niebergulegen, mie

mir fie audg plöglicg entlaffen fönnen.
Sin Stedgt aber, gegenüber ben ArbeitSmiEigen @e«

malttütigfeiten gu begegen unb ben Arbeitgeber gu
fdgäbigen, gat ber Arbeiter felbftberftänblidg fo menig,
mie ber Arbeitgeber baS Stedgt gat, ben Arbeiter ge=

roaltfam gur Arbeit gu gmingen ober igm ben Sogn
gu bermeigern.

2)er Arbeiter märe bamit äugergalb ber ©efege ge«

fteEt. ®ie Arbeitgeber mären ibm überliefert
unb er märe bumm, menn er feine Anfprüdge nidgt
berb Oppeln mürbe.

SBie fam bie Arbeiterfdgaft übergaupt bagu, fieg
biefeS Stedgt auf ben Streif in ig rem Sinne an»
gumaften?

Sinmal baburdg, bag, mie bereits bemerft, bei

Streifs bie etmeldge ^Berechtigung galten, bie öffentliche
EMnung unb auch bie IBegörben, mit Stücfficgt auf ben

roirtfdgaftlidg Sdgroädgern, audg gemiffe liebergriffe als
eine Art Siotroegr girtnagmen, unb fobann, roeil eben
bie ftreifenben Arbeiter in ber Siegel nidgt belangt
roerben fönnen, meil fie nidgt fagbar finb, roeil fie,
audg menn fie berurteilt mürben, bocg nidgt begagien
mürben. ®er Stöger gätte gum Segaben nod) bie

ißrogegfoften unb ben Spott. SDarum gegen fie ftraftoS
aus, unb barum bilben fie fidg ein, maS fie tun, fei
erlaubt.

Statt über biefen 3rctum aufgeflärt gu roerben,
gefdgiegt leiber ba§ ©egenteil. ®ie Arbeiterfdgaft roirb
burdg bie Agitatoren barin nodg beftärft. Elian glaubt
fo gerne, maS man gerne gälte. So fommt eS audg,
bag in ben Zentren, mo bie Arbeiteragitation betrieben

roirb, fidg Ueberflug an Arbeitskräften angäuft. ®ie
SBauernfögne mären ja einfältig, auf bem Sanbe gu
bleiben, menn man igneti in ber Stabt fo biel ber»
fpridgt, fo biel megr Sledgt einräumt.

Stein, mir fagen : Angebot unb Annagme foEen
audg im AnfteEungSbergältnis in 23egug auf bie Ar»
beitSfraft frei fein, mie im Raubet begügüdg ber SBare.

SS beftegt auf legterem ©ebiete audg fein fßribi»
legium für ben Arbeiter.

SBenn er in einen §utlaben gegt, um fidg einen

§ut gu faufen, unb er finbet ben fßreiS gu godg, fo
fauft er eben ben fput nidgt unb gegt in einen anbern
Saben. SS fäEt igm nidgt ein, eine Streitfadge barauS
gu maegen, einen SdgiebSridgter angurufen. Stodg biel
meniger benft er baran, bor ber Babentüre fieg aufgu»
fteEen (Streifpoften) unb anbeten Säufern ben Zutritt
gu bermegren, bis er feinen §ut gum offerierten greife
gäbe.

Unb maS mürbe mogl ein Sdgenfroirt fagen, menn
an einem fdgönen SJiorgen einige Sunben feine SBirt«
fdgaft abfperren unb berlangen mürben, bag er nun
fein SSier gu 10 Sts. ftatt gu 15 StS. auSfdgenfen
müffe, meil fie baS als ridgtig eradgten. Unb fie mürben
anfommenbe ©äfte unter Umftänben mit ©eroalt bom
Sintritt abgalten. SBie lange mürbe es mogl gegen,
bis bie Sßoligei biefem Unfug ein Snbe madgen mürbe,
mogl feine 7 SBodgen, unb es märe bodg gaarfdgarf
berfelbe gaE, mie bei einem Arbeiterftreif.

Unb menn idg bie AuSfügrung eines S3aueS über«
negmen roiE unb idg befomme bie Arbeit nidgt gu bem
geroünfcgten greife, fo fäEt mir beSroegen niegt ein,
eine Streitfadge barauS gu maegen. 3dg mug eben bie
Arbeit bem überlaffen, ber fie biEtger madgt unb mürbe
rnieg audg güten, ign mit ©emaltmitteln ginbern gu
rooEert, bie Arbeit auSgufügren.

SBenn „baS gleidge Stecgt für aEe" gelten foE, fo
gat ber Arbeiter mogl baS Stecgt, bie Arbeit eingu»
fteEen — ebeutueE erft nadg Ablauf ber SünbigungS»
frift — aber er gat nidgt baS Steigt, etroaS gegen ben
ArbeitSmiEigen gu unternehmen unb ben Arbeitgeber
gu fdgäbigen.

®er britte ^Beteiligte, ber Streif en be, roaS ge=
roinnt biefer?

SBenn fdgon burdg ben AuSbrudg eines Streifes bie
S3egiegungen gmifdgen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer
berartige geroorben finb, bag eine SSerftänbigung unb
meitereS gufammenarbeiten fegr in forage gefteEt finb,
fo roirb ber Arbeitgeber burdg baS feinblidge, gegäffige,
geroalttätige Vorgehen ber Streifenben berart gefdgäbigt,
beleibigt, erbittert, bag man igm bernünftiger SBeife

gar nidgt megr gumuten fann, mit biefen Beuten meiter
gu unterganbeln, ober fie gar mieber in bie SBerfftatt
aufgunegmen. Sßon roeiterem ^ufammenarbeiten fann
ba gar feine Siebe fein. •

5Der Arbeitgeber mug eS als Sgrenfadge anfegen,
ben auf ign unternommenen Angriff abgumegren unb
ba roirb er, fo grogen Sdgaben er aueg leiben mag,
eben bodg meiftenS obenauf bleiben.

®en Streifenben bleibt bie Abreife übrig, ttnb
menn anbere EJieifier bor foldgen Beuten gemarnt roer»
ben, fo ift baS nur natürlich. 2>iefe merben alfo unter
Umftänben nodg EKüge gaben, fofort Arbeit gu finben.

Unb îoenn nun fo ein SKann ÜKonate lang nidgtS
anbereS tut, als feine EJiitarbeiter, bie igm nidgtS
fdgulben unb nidgtS gu leibe getan gaben, baran gu
berginbern, igr Srot reblidg unb rugig gu berbietten,
fie gu plagen, gu beläftigen, bieS gum feinen
früheren Arbeitgeber, ber igm aueg nicgtS fdgulbet unb
nidgtS gu leibe getan gat, gu fegäbigen, unb babei aus
ben Unterftüguugen anberer fDîitarbeiter gu leben, maS
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Die Motto« über
„Schutz der Arbeitswilligen bei Streiks"

vor dem Große« Kate i« Kuzern.
(Fortsetzung.)

Die Arbeitgeber.
Der Arbeiter kommt, sucht um Arbeit nach und

wird eingestellt zu den üblichen Bedingungen.
Nach einer Zeit passen ihm diese Bedingungen nicht

mehr, sei es, daß er wirklich Grund zur Unzufrieden-
heit habe, sei es, daß ihm diese von dritter Seite bei-
gebracht werde. Er kann sich mit dem Arbeitgeber nicht
einigen.

Nun sollte man meinen, die einzige Lösung sei,
daß das Anstellungsverhältnis aufhöre. Wenn der Ar-
beiter seinen Lohn erhalten hat, so hat er vom Arbeit-
geber nichts mehr zu fordern. Die Einhaltung einer
eventuellen Kündigungspflicht immer vorausgesetzt.

Nun kommt aber der Arbeiter und sagt: Ich will
nicht mehr zu den gleichen Bedingungen arbeiten, ich

will aber auch nicht fort. Ich will diese und diese

Besserstellung, und wenn du mir sie nicht freiwillig ge-
währst, werden ich und meine Kameraden dich schädigen
durch Gewaltmittel, bis du mürbe bist, vorab dadurch,
daß wir gewaltsam verhindern, daß andere Arbeiter
an unsere Stelle treten. Das ist Streik, und Streik
ist erlaubt.

Da sind wir ja glücklich bei dem berühmten Recht
auf den Streik angelangt.

Gewiß hat der Arbeiter das Recht auf den Streik,
sofern damit einfach die Arbeitseinstellung
gemeint ist und derselben keine Kündigungs-
Pflicht entgegensteht.

In letzterem Falle ist der Ausständige wegen Ver-
tragsbruch Schadenersatz schuldig.

Im Baufach besteht auf unserem Platze keine Kün-
digungspflicht und wir können deshalb den Arbeitern
nicht verwehren, die Arbeit plötzlich niederzulegen, wie
wir sie auch plötzlich entlassen können.

Ein Recht aber, gegenüber den Arbeitswilligen Ge-
walttätigkeiten zu begehen und den Arbeitgeber zu
schädigen, hat der Arbeiter selbstverständlich so wenig,
wie der Arbeitgeber das Recht hat, den Arbeiter ge-
waltsam zur Arbeit zu zwingen oder ihm den Lohn
zu verweigern.

Der Arbeiter wäre damit außerhalb der Gesetze ge-
stellt. Die Arbeitgeber wären ihm überliefert
und er wäre dumm, wenn er seine Ansprüche nicht
verdoppeln würde.

Wie kam die Arbeiterschaft überhaupt dazu, sich

dieses Recht auf den Streik in ihrem Sinne an-
zumaßen?

Einmal dadurch, daß, wie bereits bemerkt, bei

Streiks die etwelche Berechtigung hatten, die öffentliche
Meinung und auch die Behörden, mit Rücksicht auf den

wirtschaftlich Schwächern, auch gewisse Uebergriffe als
eine Art Notwehr hinnahmen, und sodann, weil eben
die streikenden Arbeiter in der Regel nicht belangt
werden können, weil sie nicht faßbar sind, weil sie,

auch wenn sie verurteilt würden, doch nicht bezahlen
würden. Der Kläger hätte zum Schaden noch die

Prozeßkosten und den Spott. Darum gehen sie straflos
aus, und darum bilden sie sich ein, was sie tun, sei

erlaubt.
Statt über diesen Irrtum aufgeklärt zu werden,

geschieht leider das Gegenteil. Die Arbeiterschaft wird
durch die Agitatoren darin noch bestärkt. Man glaubt
so gerne, was man gerne hätte. So kommt es auch,
daß in den Zentren, wo die Arbeiteragitation betrieben

wird, sich Ueberfluß an Arbeitskräften anhäuft. Die
Bauernsöhne wären ja einfältig, auf dem Lande zu
bleiben, wenn man ihnen in der Stadt so viel ver-
spricht, so viel mehr Recht einräumt.

Nein, wir sagen: Angebot und Annahme sollen
auch im Anstellungsverhältnis in Bezug aus die Ar-
beitskraft frei sein, wie im Handel bezüglich der Ware.

Es besteht auf letzterem Gebiete auch kein Privi-
legium für den Arbeiter.

Wenn er in einen Hutladen geht, um sich einen

Hut zu kaufen, und er findet den Preis zu hoch, so

kauft er eben den Hut nicht und geht in einen andern
Laden. Es fällt ihm nicht ein, eine Streitsache daraus
zu machen, einen Schiedsrichter anzurufen. Noch viel
weniger denkt er daran, vor der Ladentüre sich aufzu-
stellen (Streikposten) und anderen Käufern den Zutritt
zu verwehren, bis er seinen Hut zum offerierten Preise
habe.

Und was würde wohl ein Schenkwirt sagen, wenn
an einem schönen Morgen einige Kunden seine Wirt-
schaft absperren und verlangen würden, daß er nun
sein Bier zu 10 Cts. statt zu 15 Cts. ausschenken
müsse, weil sie das als richtig erachten. Und sie würden
ankommende Gäste unter Umständen mit Gewalt vom
Eintritt abhalten. Wie lange würde es wohl gehen,
bis die Polizei diesem Unfug ein Ende machen würde,
wohl keine 7 Wochen, und es wäre doch haarscharf
derselbe Fall, wie bei einem Arbeiterstreik.

Und wenn ich die Ausführung eines Baues über-
nehmen will und ich bekomme die Arbeit nicht zu dem
gewünschten Preise, so fällt mir deswegen nicht ein,
eine Streitsache daraus zu machen. Ich muß eben die
Arbeit dem überlassen, der sie billiger macht und würde
mich auch hüten, ihn mit Gewaltmitteln hindern zu
wollen, die Arbeit auszuführen.

Wenn „das gleiche Recht für alle" gelten soll, so

hat der Arbeiter wohl das Recht, die Arbeit einzu-
stellen — eventuell erst nach Ablauf der Kündigungs-
frist — aber er hat nicht das Recht, etwas gegen den
Arbeitswilligen zu unternehmen und den Arbeitgeber
zu schädigen.

Der dritte Beteiligte, der Streikende, was ge-
winnt dieser?

Wenn schon durch den Ausbruch eines Streikes die
Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
derartige geworden sind, daß eine Verständigung und
weiteres Zusammenarbeiten sehr in Frage gestellt sind,
so wird der Arbeitgeber durch das feindliche, gehässige,

gewalttätige Vorgehen der Streikenden derart geschädigt,
beleidigt, erbittert, daß man ihm vernünftiger Weise

gar nicht mehr zumuten kann, mit diesen Leuten weiter
zu unterhandeln, oder sie gar wieder in die Werkstatt
aufzunehmen. Von weiterem Zusammenarbeiten kann
da gar keine Rede sein. -

Der Arbeitgeber muß es als Ehrensache ansehen,
den auf ihn unternommenen Angriff abzuwehren und
da wird er, so großen Schaden er auch leiden mag,
eben doch meistens obenauf bleiben.

Den Streikenden bleibt die Abreise übrig. Und
wenn andere Meister vor solchen Leuten gewarnt wer-
den, so ist das nur natürlich. Diese werden also unter
Umständen noch Mühe haben, sofort Arbeit zu finden.

Und wenn nun so ein Mann Monate lang nichts
anderes tut, als seine Mitarbeiter, die ihm nichts
schulden und nichts zu leide getan haben, daran zu
verhindern, ihr Brot redlich und ruhig zu verdienen,
sie zu plagen, zu belästigen, dies zum Zwecke, seinen

früheren Arbeitgeber, der ihm auch nichts schuldet und
nichts zu leide getan hat, zu schädigen, und dabei aus
den Unterstützungen anderer Mitarbeiter zu leben, was



644 Stluftt. fctuveig. ^utUlM^ciitng (Organ für bte offiziellen ißublifationen be§ ©djtoeizer. ©eroerbeoereinê) Ste. 39

muff bag auf bie fDtoral biefe® 9Ranne§ für eine Sßirf»

uttg fyaben fKufj einer ba nicht jeben begriff für bag,
WaS fRecl)t ift unb nid^t Dîetïft, üerlieren

SBenn alfo ber ©treifenbe burdj bie ^anblung, bie
Wir beanftanben — unb gerabe roegen biefer |Sanb»

lung — bei ber Sotpt Bewegung nidjtë erreicht, fid)
felbft Unb anberen nur ©djaben gufügt, roarum foil
man if)U nidf)t »erhinbern, biefe ^anblung gu begeben

Sie lrbeiterfdju|gefeie fagen in ber fRegel, mag
ber Irbeiter alleg »erlangen unb tun bürfe; roarum
füllte nidjt einmal gefagt werben, mag er in feinem
unb anbern Sntereffe nidjt tun bürfe?

©egen ben ©treil alg foldhen muten mir ben 53e=

färben feine ©fritte gu.
lucl) nid)t bie gutgemeinten ©inigunggämter unb

@d)iebggeri(^te roünfdjeu mir. 2Bir roünfdjen biefe nidjt
unb mir finben fie nidjt am ^la|e, roeil fie bcm ©treif
ben Stempel eiueg 9ted)tgftreiteg aufbrüden, ber il)m
nidjt gufommt. Unb mir roünfdjen fie befouberg beg»

megen nidjt, meil fie nur für ben Irbeitgeber Der»

binblicl) finb, il)tn begljalb nur fdjaben unb ben ©treif»
gelüften begljalb ef)er SSorfdjitb léiften. Sie Irbeiter
galten fief) baran, menn eg il)nett pafft. Seliebt eg

il)tien aber, Weiter gu ftreifen, ober ad)t Sage fpäter
mieber gu ftreifen, fo tun fie bag ungeniert — mie

jüngft in ©enf — unb eg l)inbert fie baran aud) ber
formeßfte ©djiebgfptucl) uidjt.

SRein, bie Irbeiter mögen ftreifen, mo fie ©ruub
gu Ifaben glauben, mir fagen ba in Uebereinftimm»
ung mit bem „Semofrat" — „Sag Unternebmertum
mag gufeljen, mie eg ben Stumpf bcfteljt." SR it anbern
SBdrten: bic Irbeitgeber mögen ficî) mebren.

Saê roerben fie aud) tun müfjen. ©ie merbeu gc»

groungen fein, bei Stertraggbrucf) ben fRidfjter angu»
rufen, fie merbeu fid) aitcl) auf IRcdjtSmittcl befinnen
müffen, um ber Irt unb SBeife, mie bic „Sperre" be»

trieben mirb, beigufommeu, unb fie roerben mit §ülfe
iljrer Organisation ben ©rprcffnnggüerfudjeu gu roiber»

fielen fudjen müffen.
Iber eg £)anbelt fid) für ung £)eute nm bie grage,

ob aud) bie lbroel)r gegen bie ©emalttütig»
feiten, gegen bie lugfctjreitungen ber ©treifenbeu ben

Irbeitgroißigen unb Arbeitgebern überlaffen bleiben foH.
Sa fagen mir nein. Sa banbelt eg fidj um ©djuj)

ber persönlichen öeroegunggfreiljeit, um ©djufä beg

fRedf)teg auf Irbeit, um Verhütung größerer fRufje»

ftörungen.
Sag finb Situationen, bie Befoubere SRafjregeln

erfjeifd^ett unb rechtfertigen.
ÜRan padft einen Bettler, ber einen gremben beläftigt,
man beftraft üRacijtlärm,
man miß ein fjarmlofeg fRöfjlifpiel »erbieten,
man madjt lrbeiterfdf)u|gefe|e,
man macht ©efefje gegen unlautern SSettberoerb,
man beftraft Srebitfdjäbtgung tc. 2c.,

aber man läfjt eg gefdhehen unb mau fieljt gu, mie eine

§anb »oU fanatifierter Streiter SJlonate lang Su|enbe
»on braöen Irbeitern burcfj iöeläftiguttg, 93e)d)impfung,
3Rifjf)anblung baran üerhinbern, il)r S3rot gu »erbienen.

Sftan töfft el gefdhehen, bafj burdj bögroißige, ge=
malttätige £>anbluugen ©ingelner ein ganger ©eroerbe»
gmeig eineg fßtatjeg unb mag bamit in SSerbinbung
fieljt, äRonate lang lahm gelegt roerbe.

SRan fiet)t bie Seute auf bem Inftanb, auf ihr
Opfer lauern. SKan roeifj, bafj fie ööfeg »orhaben.
Iber, fo lange nicht blutige Söpfe ober regelrechte
Serfehrgftörungen ba finb, roerben fie nidjt behelligt.
Sag ift nidjt redf)t; bag ift ein SBiberfprudj mit ben

©runbfäfcen ber ©efe|gebung.
(ftortfe&ung folgt.)

ilmucvrnlrrttidjitbfnugcr
fr** f ivttt«

©djtoeiz. patent Dir. 25,118 un» 26,462.

Sag problem, bie ©dhornfteine ber Sßoljnbäufer mit
luffä^en unb Verrichtungen gu »ecfehen, meldhe eg er»
möglichen, bafj ber ©chornftein bie SSerbrennunggprobufte
bei jeber SBitterung leidht in bie freie Itmogpljäre hec=

augbeförbert, um bag ©inbringen »on fRaudh in Suche,
Sßoljn» unb gabrifräume gu »erhinbern unb gugleidh
ein lebhafteg geuer gu unterhalten, ohne gu grofjen
jBrennmaterialienüerbraud), ift ein alteg unb hat in ben
legten fahren gu »ielen ©rfinbungen unb patentent»
nahmen SSeranlaffung gegeben.

35ßenn audh in neueffer geit burch ©inführung ber
ßentralheigungen bie Slngahl ber ©dhornfteine auf ben

SBobnbäujern eher abgenommen hat, fo fpielt bodh nadh
mie »or bie »ou ben ÜBitterunggüerhöItniffen unabhängige
ßugfraft ber ©dhornfteine eine midhtige fRoße, um fo
mefr, alg bei ben 3^"^alheigungg»lnlagen oft bie

Temperatur ber Ibgafe fo niebrig mirb, bah eg hädhft
wichtig ift, einen gutgieljenben ©chornftein gu haben,
um ein genügenbeg geuer gu unterhalten, ©in Schorn»
fieinauffafä muh folgenben Sebingungen entfpredhen:

1. Sie Sonftrultion muh berart fein, bah jeber un=
günftige ©infïuh ber SBinbe unb ber ©onne »er»
mieben werben fann.

2. Ser luffa| barf gur ©rreidhuttg biefeg ^medfeg
feine bemeglidhen Seile aufmeifen, ba beren ftdhereg
gunftionieren auf bie Sauer burdh ©inroften 2c.

nidht garantiert werben fann.
3. Ser Siuffa| muh ftabil gebaut fein, ohne ein aß»

gugrofjeg ©ewicht aufgumeifen.
4. Ser 3luffa| barf feine lompltgierten Sonftruftionen

enthalten, mie g. f8. enge Sanäle, bie ftdh leidht
öerftopfen fönnten.

5. Ser luffafe muh, um beffen aßgemeine ©inführung
gu ermöglichen, biflig fein in ber ^erfteßung.

6. ©nblidh foß berfelbe fonftruftt» ber Irdhiteftur beg
©ebäubeg fidh möglidhft anpaffen unb nicht, wie
man bieg noch oft fteht, fo ungeheuerliche formen
aufmeifen, bie bag Sacb beg Çaufeg üerunftalten.

Ißen biefen 93ebingungen fommt nun ber bon ber

gitma ©pring & ©o. in SBafel auf ben SRarft gebrachte
fogen. Uniöerfal=fRauchabfauger, ©dhroeig. fßatente SRr.

25,118 unb 26,462, entgegen.
Siefe Sonftruftion ift eine einfache, folibe, aug ar=

miertem Seton ober Steingut, ebent. auch in fBlech,
hat eine ardhtteftonifdh fdfjöne fjorm, hat feine beweg»
liehen Seile unb löft bie lufgabe beg Ibfaugeng ber
©afe in aßen ffäßen abfolut ficher.

©egenminb unb ©onnen wärme finb bie gröhten
©egner, bie fidh einer frei in bie Suft firömenben'fRaudh»
fäule entgegen werfen, um beren lugtritt aug bem
©chornftein gu »erhinbern unb ben gag aufgubebett.

SBenige »on ben »ielen latenten, bie auf Schorn»
fteinauffäge in ben legten Sahren erteilt morben finb,
gehen »on bem ©ebanfen aug, aße SBinbe, alfo auch
ben ©egenminb, bireft gugförbernb im Sarain gu »er»
menben. Sieg mirb im Unioerfal»fRaudhabfauger »on
Spring & ©o. auf eine fehr einfache SSBeife erreicht,
nämlich burdh @infe|en bon fonfa» eingebogenen ©dfjaufeln
in ben luffafc. Unter welchem SCSinfel nun auch ber
SBinb auf biefe Schaufeln auffdjlägt, fo wirb er bodh

ftetg in eine ber Ije beg ©dhornfteing paraßele 2age
abgelenft unb nach oben gugwirfenb abgeführt.

©ine alte ©rfahrunggtatfadhe ift ebenfaßg bie, bah
bei biretter ©rwärmung beg ©dhornfteing burch bie
©onne ber gug gehemmt wirb.
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muß das auf die Moral dieses Mannes für eine Wirk-
ung haben? Muß einer da nicht jeden Begriff für das,
was Recht ist und nicht Recht, verlieren?

Wenn also der Streikende durch die Handlung, die
wir beanstanden — und gerade wegen dieser Hand-
lung — bei der Lohnbewegung nichts erreicht, sich

selbst Und anderen nur Schaden zufügt, warum soll
Man ihn nicht verhindern, diese Handlung zu begehen?

Die Arbeiterschutzgesetze sagen in der Regel, was
der Arbeiter alles verlangen und tun dürfe; warum
sollte nicht einmal gesagt werden, was er in seinem
und andern Interesse nicht tun dürfe?

Gegen den Streik als solchen muten wir den Be-
Horden keine Schritte zu.

Auch nicht die gutgemeinten Einigungsämter und
Schiedsgerichte wünschen wir. Wir wünschen diese nicht
und wir finden sie nicht am Platze, weil sie dem Streik
den Stempel eines Rechtsstreites aufdrücken, der ihm
nicht zukommt. Und wir wünschen sie besonders des-

wegen nicht, weil sie nur für den Arbeitgeber ver-
kindlich sind, ihm deshalb nur schaden und den Streik-
gelüsten deshalb eher Vorschub leisten. Die Arbeiter
halten sich daran, wenn es ihnen paßt. Beliebt es

ihnen aber, weiter zu streiken, oder acht Tage später
wieder zu streiken, so tun sie das ungeniert — wie
jüngst in Genf — und es hindert sie daran auch der
formellste Schiedsspruch nicht.

Nein, die Arbeiter mögen streiken, wo sie Grund
zu haben glauben, wir sagen da in Uebereinstimm-
ung mit dem „Demokrat" — „Das Unternehmertum
mag zusehen, wie es den Kampf besteht." Mit andern
Worten: die Arbeitgeber mögen sich wehren.

Das werden sie auch tun müssen. Sie werden ge-
zwungen sein, bei Vertragsbruch den Richter anzu-
rufen, sie werden sich auch auf Rechtsmittel besinnen
müssen, um der Art und Weise, wie die „Sperre" be-
trieben wird, bcizukvmmen, und sie werden mit Hülfe
ihrer Organisation den Erpressnngsversnchen zu wider-
stehen suchen müssen.

Aber es handelt sich für uns heute um die Frage,
ob auch die Abwehr gegen die Gewalttätig-
ketten, gegen die Ausschreitungen der Streikenden den

Arbeitswilligen und Arbeitgebern überlassen bleiben soll.
Da sagen wir nein. Da handelt es sich um Schutz

der persönlichen Bewegungsfreiheit, um Schutz des

Rechtes auf Arbeit, um Verhütung größerer Ruhe-
störungen.

Das sind Situationen, die besondere Maßregeln
erheischen und rechtfertigen.

Man packt einen Bettler, der einen Fremden belästigt,
man bestraft Nachtlärm,
man will ein harmloses Rößlispiel verbieten,
man macht Arbeiterschutzgesetze,
man macht Gesetze gegen unlauter» Wettbewerb,
man bestraft Kreditschädlgung :c. zc.,

aber man läßt es geschehen und man sieht zu, wie eine

Hand voll fanatisierter Streiker Monate lang Dutzende
von braven Arbeitern durch Belästigung, Beschimpfung,
Mißhandlung daran verhindern, ihr Brot zu verdienen.

Man läßt eö geschehen, daß durch böswillige, ge-
walttätige Handlungen Einzelner ein ganzer Gewerbe-
zweig eines Platzes und was damit in Verbindung
steht, Monate lang lahm gelegt werde.

Man sieht die Leute auf dem Anstand, aus ihr
Opfer lauern. Man weiß, daß sie Böses vorhaben.
Aber, so lange nicht blutige Köpfe oder regelrechte
Verkehrsstörungen da sind, werden sie nicht behelligt.
Das ist nicht recht; das ist ein Widerspruch mit den

Grundsätzen der Gesetzgebung.

(Fortsetzung folgt.)

Der Unwersalrauchavsanger
der Firma Spring ü Co., Safei.

Schweiz. Patent Nr. 25,118 und 26,462.

Das Problem, die Schornsteine der Wohnhäuser mit
Aufsätzen und Vorrichtungen zu versehen, welche es er-
möglichen, daß der Schornstein die Verbrennungsprodukte
bei jeder Witterung leicht in die freie Atmosphäre her-
ausbefördert, um das Eindringen von Rauch in Küche,
Wohn- und Fabrikräume zu verhindern und zugleich
ein lebhaftes Feuer zu unterhalten, ohne zu großen
Brennmaterialienverbrauch, ist ein altes und hat in den
letzten Jahren zu vielen Erfindungen und Patentent-
nahmen Veranlassung gegeben.

Wenn auch in neuester Zeit durch Einführung der
Zentralheizungen die Anzahl der Schornsteine auf den
Wohnhäusern eher abgenommen hat, so spielt doch nach
wie vor die von den Witterungsverhältnissen unabhängige
Zugkraft der Schornsteine eine wichtige Rolle, um so

mehr, als bei den Zentralheizungs-Anlagen oft die

Temperatur der Abgase so niedrig wird, daß es höchst
wichtig ist. einen gutziehenden Schornstein zu haben,
um ein genügendes Feuer zu unterhalten. Ein Schorn-
steinaufsatz muß folgenden Bedingungen entsprechen:

1. Die Konstruktion muß derart sein, daß jeder un-
günstige Einfluß der Winde und der Sonne ver-
mieden werden kann.

2. Der Aufsatz darf zur Erreichung dieses Zweckes
keine beweglichen Teile aufweisen, da deren sicheres
Funktionieren auf die Dauer durch Einrosten ?c.

nicht garantiert werden kann.
3. Der Aufsatz muß stabil gebaut sein, ohne ein all-

zugroßes Gewicht aufzuweisen.
4. Der Aussatz darf keine komplizierten Konstruktionen

enthalten, wie z. B. enge Kanäle, die .sich leicht
verstopfen könnten.

5. Der Aufsatz muß, um dessen allgemeine Einführung
zu ermöglichen, billig sein in der Herstellung.

6. Endlich soll derselbe konstruktiv der Architektur des
Gebäudes sich möglichst anpassen und nicht, wie
man dies noch oft sieht, so ungeheuerliche Formen
aufweisen, die das Dach des Hauses verunstalten.

Allen diesen Bedingungen kommt nun der von der
Firma Spring à Co. in Basel auf den Markt gebrachte
sogen. Universal-Rauchabsauger, Schweiz. Patente Nr.
25,118 und 26,462, entgegen.

Diese Konstruktion ist eine einfache, solide, aus ar-
miertem Beton oder Steingut, event, auch in Blech,
hat eine architektonisch schöne Form, hat keine beweg-
lichen Teile und löst die Aufgabe des Abfangens der
Gase in allen Fällen absolut sicher.

Gegenwind und Sonnen wärme sind die größten
Gegner, die sich einer frei in die Luft strömenden Rauch-
säule entgegen werfen, um deren Austritt aus dem
Schornstein zu verhindern und den Zug aufzuheben.

Wenige von den vielen Patenten, die auf Schorn-
steinaufsätze in den letzten Jahren erteilt worden sind,
gehen von dem Gedanken aus, alle Winde, also auch
den Gegenwind, direkt zugfördernd im Kamin zu ver-
wenden. Dies wird im Universal-Rauchabsauger von
Spring <k Co. auf eine sehr einfache Weise erreicht,
nämlich durch Einsetzen von konkav eingebogenen Schaufeln
in den Aufsatz. Unter welchem Winkel nun auch der
Wind auf diese Schaufeln aufschlägt, so wird er doch
stets in eine der Axe des Schornsteins parallele Lage
abgelenkt und nach oben zugwirkend abgeführt.

Eine alte Erfahrungstatsache ist ebenfalls die, daß
bei direkter Erwärmung des Schornsteins durch die
Sonne der Zug gehemmt wird.
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